
Art. 11 
Altersrente, Alterskapital, Kinderrente,
Überbrückungsrente
(1) Der Anspruch auf eine Altersleistung entsteht, wenn der

Versicherte nach Vollendung des 58. Altersjahres in den Ru-
hestand tritt, spätestens nach Vollendung des 65. Altersjah-
res. Die Altersleistung wird in Form einer Altersrente
und/oder eines Alterskapitals ausgerichtet. 

(2) Die Höhe der Altersrente wird ermittelt aufgrund des im
Zeitpunkt des Rücktritts vorhandenen Altersguthabens und
des Umwandlungssatzes (s. Anhang). Dabei ist das nach ei-
nem allfälligen Kapitalbezug noch vorhandene bzw. das bei
Bezug einer Überbrückungsrente (Abs. 4) ermässigte Alters-
guthaben massgebend.

(3) Beim Rücktritt eines nicht invaliden Versicherten kann das
(unter Beachtung von Abs. 5) vorhandene Altersguthaben
ganz oder teilweise als Alterskapital bezogen werden. Wur-
den in den letzten drei Jahren vor dem Rücktritt Einkaufs-
summen geleistet, dürfen die daraus resultierenden Leis-
tungen nicht in Kapitalform bezogen werden. Der Versicher-
te hat den Kapitalbezug spätestens ein Jahr vor Erreichen
des Rücktrittsalters der Stiftung schriftlich und vom Ehe-
gatten mitunterzeichnet bekanntzugeben, ansonsten ver-
wirkt der Versicherte dieses Recht. 

(4) Der Bezüger einer Altersrente kann für die Zeit, in der er
noch keine AHV-Altersrente erhält, eine Überbrückungsren-
te beanspruchen. Diese Rente wird für eine feste Dauer ver-
einbart und darf den Betrag der maximalen AHV-Altersren-
te nicht übersteigen. Das vorhandene Altersguthaben wird
gemäss Anhang reduziert.

(5) Hat der Bezüger einer Altersrente Kinder, die bei seinem Tod
Anspruch auf Waisenrenten hätten (Art. 15), so hat der Ver-
sicherte für jedes dieser Kinder Anspruch auf eine Kinder-
rente in der Höhe von 20% der bezogenen Altersrente. 
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